
Spielregeln
„Spielend Zusammenkommen“

Stand: 14.05.2026

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Spielregeln gelten für die Teilnahme an den Single-Events von "Spielend 
Zusammenkommen" in Schwerin und Umgebung. 
Initiatorin und Veranstalterin ist Christina Münster als Privatperson.
(2) Alle zwischen den Gästen und der Veranstalterin im Zusammenhang mit dem Vertrag 
getroffenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Spielregeln oder 
anderweitig kommunizierten Verabredungen.
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der Spielregeln.
(4) Mit der Anmeldung für Events von „Spielend Zusammenkommen“ durch den Kauf 
eines Tickets oder durch Mitlaufen bei den organisierten Single-Spaziergängen erkennt 
der Gast an, die Spielregeln gelesen und verstanden zu haben und zu akzeptieren. 
(5) Abweichende Regelungen und insbesondere Bedingungen des Gastes, die mit diesen 
Spielregeln in Widerspruch stehen, sind nur gültig, wenn sich die Veranstalterin schriftlich 
damit einverstanden erklärt.

§ 2 Vertragsgegenstand
(1) Die Veranstalterin organisiert die Single-Events, bei welchen Singles aus der Region 
Schwerin sich spielerisch und persönlich kennenlernen können, im Rahmen ihres 
gemeinnützigen Engagements für ein glücklicheres M-V. 
Dabei wird sie gelegentlich von einem Team aus weiteren Engagierten – den Love 
Anngels – unterstützt. Es handelt sich dabei explizit nicht um gewerbliche, 
gewinnorientierte Veranstaltungen.
(2) Fallen bei der Durchführung der Veranstaltungen Kosten wie Veranstalterhaftpflicht, 
Ausgaben für Marketing, Dekoration und Materialien an, werden diese auf die Gäste 
umgelegt. Die konkrete Höhe dieses Unkostenbeitrags kann je nach Veranstaltung und 
Location variieren. Die Single-Spaziergänge sind momentan kostenlos.
(3) Die Dienstleistungen sind nicht erotischer Natur. Es werden keine erotischen 
Dienstleistungen vermittelt. Was ihr draus macht, ist eure Sache. 

§ 3 Anmeldung
(1) Für die Single-Spaziergänge ist keine Anmeldung erforderlich. 
(2) Die Anmeldung für die Single-Events erfolgt per Ticketkauf über das angegebene 
Ticketbuchungssystem. Die Teilnahme ist für Singles vorher definierter Altersgruppen 
vorbehalten, die zu beachten sind. 
(3) Die Teilnahme an unserem Event ist kostenpflichtig. Auf den Unkostenbeitrag wird 
gemäß §19 UstG keine Umsatzsteuer berechnet.
(4) Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse via PayPal, Debit- oder Kreditkarte, Google-/Apple 
Pay oder Überweisung. Eine Barzahlung ist nicht möglich. 
(5) Nach dem Ticketkauf wird systemseitig eine Bestätigungsmail ausgelöst. Diese Mail gilt
bei der Einlasskontrolle als Nachweis. Die Spielregeln sind vor dem Ticketkauf zu 
bestätigen. Sie werden als AGB abgefragt.
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§ 4 Hinweise zum Vertragsabschluss
(1) Zu den Single-Events wird von der Veranstalterin privat eingeladen. Da zu Beginn der 
Veranstaltung nicht alle Gäste persönlich bekannt sind, wird beim Einlass stichpunktartig 
ein Abgleich der Namen auf der vorliegenden Gästeliste mit einem offiziellen 
Ausweisdokument mit Lichtbild durchgeführt. 
(2) Ein Anspruch auf Abschluss eines Dienstleistungsvertrags besteht nicht. Die 
Veranstalterin kann eine Anmeldung ohne Angabe von Gründen ablehnen. In dem Fall 
wird dem Gast der bereits gezahlte Unkostenbeitrag zeitnah zurück erstattet.
Gründe für eine Ablehnung können bspw. sein: eine rechtsextreme, demokratie- und 
fremdenfeindliche Gesinnung, die sich mit der Intention der Initiative „Spielend 
Zusammenkommen“ nicht vereinbaren lässt.
(3) Jeder Gast verpflichtet sich mit der Anmeldung, alle übrigen Gäste während des 
Single-Events respektvoll und freundlich zu behandeln, ungeachtet ihres Alters, ihrer 
Herkunft, ihres Aussehens oder sonstiger Merkmale.
Dies gilt auf die Single-Spaziergänge, für die keine Anmeldung erforderlich ist. Ein 
Zuwiderhandeln kann den Ausschluss aus der Veranstaltung zur Folge haben.

§ 5 Laufzeit und Rücktritt/Widerruf
(1) Der Vertrag bezieht sich nur auf das jeweilige Single-Event. Nach dessen 
Durchführung ist der Vertrag erfüllt.
(2) Bei Veranstaltungen besitzt der Gast aufgrund von § 312g Abs. 2 Nr. 9 BGB kein 
Widerrufsrecht nach § 355 BGB. Ein Widerruf oder eine Stornierung deines Tickets sind 
ausgeschlossen.
(3) Solltest du aus persönlichen Gründen verhindert sein, steht es dir frei, dein Ticket an 
eine Person des gleichen Geschlechts weiterzugeben. In dem Fall teile den Namen der 
Ersatzperson mit an: spielend@wolke7.net.
(4) Kommt es regional zu einer Krise aufgrund höherer Gewalt (Erdbeben, Sturm, 
Überflutung, Pandemie, etc.) kann das Single-Event auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben werden. 
(5) Ein Erstattungsanspruch ergibt sich aufgrund einer regionalen Krise nicht, sofern ein 
Ersatztermin in der gleichen Stadt angeboten wird. In dem Fall ist eine Übertragung des 
gekauften Tickets auf andere Personen möglich, solltest du an dem Ersatztermin 
verhindert sein.

§ 6 Haftungsbeschränkungen
(1) Die Veranstalterin von "Spielend Zusammenkommen" haftet grundsätzlich nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ebenso bei der fahrlässigen Verletzung von Pflichten, 
wenn dadurch eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden 
sind. Bei den Spaziergängen wird generell keine Haftung übernommen. 
(2) "Spielend Zusammenkommen" haftet ferner auch bei der fahrlässigen Verletzung von 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt 
erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf 
deren Einhaltung der Gast regelmäßig vertraut. 
(3) Im letztgenannten Fall haftet "Spielend Zusammenkommen" jedoch nicht auf nicht 
vorhersehbaren, nicht vertragstypischen Schaden oder bei leicht fahrlässiger Verletzung 
anderer Pflichten. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch für 
Erfüllungsgehilfen von "Spielend Zusammenkommen".
(4) Wir garantieren nicht, dass du auf dem Event deine*n Traumpartner*in findest. Wir 
haften nicht für aus einer an dieser Veranstaltung entstandenen Liaison und damit 
einhergehender "Folgen".
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§ 7 Datenschutz
(1) Mit der Anmeldung via Ticketbuchungssystem erhält die Veranstalterin Einblick in 
persönliche Daten des Gastes: Vor- und Nachname, Anschrift sowie die E-Mail-Adresse. 
Die Datenschutzbestimmungen des Ticketbuchungssystems gelten entsprechend. Melden 
sich Interessierte über die Gemeinschaftsplattformen meet 5, 
GemeinsamErleben/Spontacs, nebenan.de oder Facebook Veranstaltung an, sind es 
zusätzlich das Alter und sonstige öffentliche Profilangaben, über die die Veranstalterin 
Einblick über ihre Gäste erhält. 
(2) Die erhobenen Daten werden zum Zwecke der Vertragsabwicklung gemäß Art. 6 Abs. 
1 lit b DSGVO verarbeitet. Der Vor- und Zuname sowie die E-Mailadresse und die 
Altersgruppe werden bei der Einlasskontrolle mit der Gästeliste an berechtigte Dritte (Love
Angels) weitergegeben. 
(3) Mit ausdrücklicher Einwilligung der Gäste kann die angegebene E-Mail-Adressein den 
Veranstaltungsverteiler von „Spielend Zusammenkommen“ aufgenommen werden. 
(4) Sollten Daten über die Netze Dritter übertragen werden, wird keine Haftung für 
Übertragungsfehler, Veränderungen, Verlust von Informationen sowie die Datensicherheit 
übernommen.
(5) Das Ändern und Löschen personenbezogener Daten ist jederzeit möglich. Dafür reicht 
eine Mail an spielend@wolke7.net mit der Bitte um Änderung bzw. Löschung der Daten.

§ 8 Audio-, Foto- und Filmaufnahmen
(1) Da allen Gästen das unbeschwerte Miteinander-in-Kontakt-kommen in einem 
geschützten Rahmen ermöglicht werden soll, ist das Fotografieren oder Anfertigen von 
Videos mit identifizierbaren Personenabbildungen auf den Events untersagt.
(2) Mit ausdrücklichem Einverständnis deiner Mitmenschen können Fotografiern mit dem 
eigenen Smartphone angefertigt werden wie z.B. ein Pärchen- oder Gruppenbild. Es ist 
dabei darauf zu achten, dass keine weiteren identifizierbaren Personen auf dem Bild sind, 
die dies nicht wollen.
(3) Die Veranstalterin sichert ihren Gästen ebenfalls zu, identifizierbare 
Personenabbildungen nicht ohne deren Einverständnis für Merketingzwecke zu erstellen 
oder zu verwenden.
(4) Für Marketingzwecke werden bei Veranstaltungen Fotografien der Gruppe von hinten 
gemacht. Sollten Gesichter auf dem Bild sein, werden diese vor Weiterverwendung 
retuschiert, es sei denn, es liegt eine eindeutige Zustimmung zur Veröffentlichung vor. 

§ 9 Gewährleistung
Die Veranstalterin von "Spielend Zusammenkommen" haften nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Jegliche Gewährleistung der Art, des Umfangs und der Qualität, der 
Eignung für bestimmte Zwecke wird ausgeschlossen. 

§ 10 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt deutsches Recht als anwendbar. Die Geltung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf (CISG) wird ausgeschlossen.
(2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle ist die Veranstalterin weder verpflichtet noch bereit.

Schwerin, 14.05.2026

gez. Christina Münster, Initiatorin & Veranstalterin von „Spielend Zusammenkommen“
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